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Änderung der Geschäftsordnung des Landesschulbeirates 
 
 
Der Landesschulbeirat hat auf seiner Sitzung am 16.06.2021 eine Änderung seiner Geschäftsordnung 
beschlossen. 
 
Abschnitt 8 der Geschäftsordnung wird wie folgt geändert: 
 

1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Sondersitzungen“ ein Querstrich und das Wort „Ent-

sendungen“ eingefügt. 

 

2. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ergänzt: 

 

3. Der Landesschulbeirat kann Mitglieder in weitere, nicht nur in die ohnehin im 
schulverfassungsrechtlichen Teil des SchulG festgeschriebenen Beiräte, Gremien, 
Ausschüsse, Kommissionen oder Arbeitsgruppen (Foren) entsenden. Entsandt werden 
können Mitglieder des Vorstandes sowie ständige und stellvertretende Mitglieder des 
Landesschulbeirates. Der Vorstand bestimmt, wer entsendet wird und gibt den Mitgliedern 
des Landesschulbeirates die entsandten Personen bekannt. Der Vorstand benennt die für die 
laufende Amtszeit entsandten Personen gegenüber der zuständigen Einrichtung, Stelle oder Be-
hörde, die das jeweilige Forum eingesetzt hat. Sollen ständige oder stellvertretende Mitglieder 
des Landesschulbeirates entsandt werden, die nicht dem Vorstand angehören, bittet der Vor-
stand die Mitglieder des Landesschulbeirates um Vorschläge. 

              Die Entsendung in das jeweilige Forum endet spätestens mit der Neubenennung oder 
              Konstituierung eines neuen Vorstandes. 
 


